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DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 Unterab-
satz 1,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a,

nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß den
genannten Artikeln (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

I. DAS VERFAHREN

(1) Am 2. Oktober 2003 wurde von Italien das Gesetzesde-
kret Nr. 269 vom 30. September 2003 mit dem Titel
„Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell’andamento dei conti pubblici“ (Dringlichkeitsmaßnah-
men zur Förderung und Korrektur der Entwicklung der
öffentlichen Finanzen) („DL 269/2003“) erlassen, das mit
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der italienischen
Republik Nr. 229 in Kraft trat. Gemäß Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe b dieses Dekrets sind spezifische Steueran-
reize für die Unternehmen vorgesehen, die im Ausland
an Messen teilnehmen. Dieses Gesetzesdekret wurde am
24. November 2003 unverändert in das Gesetz Nr. 326
(„L 326/2003“) umgewandelt und trat mit der Veröffent-
lichung im Amtsblatt der italienischen Republik Nr. 274
am 25. November 2003 in Kraft.

(2) Mit Schreiben vom 22. Oktober 2003 (D/56756) for-
derte die Kommission die italienischen Behörden auf, ge-
nauere Angaben zu den Steueranreizen und zu ihrem
Inkrafttreten zu liefern, um nachprüfen zu können, ob
es sich dabei möglicherweise um Beihilfen im Sinne von
Artikel 87 EG-Vertrag handelt. In demselben Schreiben
erinnerte die Kommission Italien an seine Pflicht, der
Kommission jede Maßnahme vor ihrer Durchführung
zu melden, die eine Beihilfe im Sinne von Artikel 88
Absatz 3 des Vertrags darstellen könnte.

(3) Die italienischen Behörden haben die verlangten Angaben
mit Schreiben vom 11. November 2003 (A/37737) und
vom 26. November 2003 (A/38138) vorgelegt. Am 19.
Dezember 2003 (Schreiben D/58192) hat die Kommis-
sion Italien erneut an seine Verpflichtungen gemäß Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag erinnert und die italienischen
Behörden aufgefordert, die eventuellen Begünstigten die-
ser Steueranreize über die Folgen zu unterrichten, die im
Vertrag und in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr.
659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 EG-Ver-
trag (2) für den Fall vorgesehen sind, dass derartige An-
reize eine rechtswidrige Beihilfe darstellen, die ohne vor-
herige Genehmigung durch die Kommission durchgeführt
wird.

(4) Die Kommission hat Italien mit Schreiben vom 18. März
2004 (SG 2004 D/201066) von ihrem Beschluss in
Kenntnis gesetzt, wegen dieser Steueranreize, die Italien
Unternehmen gewährt, die im Ausland an Messen teil-
nehmen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag einzuleiten. Die italienischen Behörden haben
mit Schreiben vom 1. Juni 2004 (A/35042) ihre Bemer-
kungen hierzu abgegeben.
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(5) Der Beschluss der Kommission über die Einleitung des
förmlichen Prüfverfahrens wurde im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlicht. Die Kommission
hat die Beteiligten zur Äußerung zu der betreffenden
Beihilfe aufgefordert (3). Die Kommission hat keine Stel-
lungnahmen von Beteiligten erhalten.

II. BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

(6) Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzesdekrets DL
269/2003 sieht vor, dass in Italien zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Dekrets tätige Unternehmen, die der
Körperschaftssteuer unterliegen, die Ausgaben von ihrem
steuerpflichtigen Einkommen abziehen können, die ihnen
unmittelbar aufgrund ihrer Teilnahme an Messen im Aus-
land entstehen. Diese Bestimmung gilt ausschließlich für
die Ausgaben, die den Begünstigten im ersten Finanzjahr
nach dem Jahr, in dem das Dekret 269/2003 in Kraft trat
(2. Oktober 2003) entstanden sind, und dementspre-
chend wirkt sich die Maßnahme auf die Ermittlung des
steuerpflichtigen Einkommens für 2004 für die Unter-
nehmen aus, deren Rechnungslegungszeitraum mit dem
Kalenderjahr übereinstimmt. Gemäß Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe b des Gesetzesdekrets DL 269/2003 gilt die
Abzugsfähigkeit vom zu versteuernden Einkommen zu-
sätzlich zur gewöhnlichen steuerrechtlichen Absetzbar-
keit von Ausgaben im Zusammenhang mit der Teil-
nahme an Messen im Ausland in der Einkommenssteuer-
erklärung der Begünstigten.

(7) Hinsichtlich der allgemeinen Bestimmungen zur Abzugs-
fähigkeit von Betriebskosten im Zusammenhang mit der
Teilnahme an Messen im Ausland aufgrund der Grund-
satzbestimmungen gemäß Artikel 108 Absatz 2 des ita-
lienischen Einkommenssteuergesetzes (TUIR) können die
Ausgaben in Werbeausgaben (einschließlich der Ausga-
ben für Ausstellungen) einerseits und Ausgaben für Re-
präsentationszwecke andererseits aufgeschlüsselt werden.
Erstere sind im Finanzjahr absetzbar, in dem sie ange-
fallen sind oder zu gleichen Teilen im gleichen Finanzjahr
und den vier nachfolgenden Finanzjahren, während die
Ausgaben für Repräsentationszwecke nur zu einem Drit-
tel des Gesamtbetrags absetzbar sind und dies nur zu
gleichen Teilen über einen Zeitraum von fünf Jahren hin-
weg.

(8) Hinsichtlich der verschiedenen Ausgabenkategorien im
Zusammenhang mit der Teilnahme an Messen heißt es
in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzesdekrets
DL 269/2003, dass die im Rahmen der Regelung vorge-
sehenen Steueranreize auf die Teilnahme an Messen/Aus-
stellungen beschränkt sind, und dass im zulässigen Bei-
hilfebetrag nach dem Wortlaut des Gesetzestextes keine

weitere Kosten enthalten sind, die darüber hinaus auf-
grund der Teilnahme an Messen angefallen sind.

(9) Die italienischen Behörden haben erklärt, dass der betref-
fende Vorteil unabhängig von der Art der Ausgaben ge-
währt wird, die in der Regel wie vorstehend beschrieben
steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Italien hat
erklärt, dass sämtliche Ausgaben im Zusammenhang
mit der Teilnahme an Messen in gleicher Weise behandelt
werden, um Schwierigkeiten bei der Zuordnung zu ver-
schiedenen Ausgabenkategorien zu vermeiden. Gemäß
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzesdekrets DL
269/2003 sind jedoch Ausgaben für Sponsorentätigkei-
ten ausdrücklich vom steuerlich absetzbaren Betrag aus-
genommen, da diese Aufwendungen als Werbekosten
zählen, die normalerweise gemäß Artikel 108 Absatz 2
des italienischen Einkommenssteuergesetzes (TUIR) in
vollem Umfang abzugsfähig sind.

III. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES VERFAHRENS

(10) In ihrem Schreiben vom 18. März 2004 über die Ein-
leitung des förmlichen Verfahrens vertrat die Kommission
die Auffassung, dass die Maßnahme die Voraussetzungen
für staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag erfüllt.

(11) Insbesondere vertrat die Kommission bei dieser Gelegen-
heit die Ansicht, dass den Begünstigten mit der Regelung
ein selektiver Vorteil gewährt wird, da der Vorteil aus-
schließlich Unternehmen zugute kommt, die sich an Mes-
sen zur Ausstellung von für die Ausfuhr bestimmten
Produkten beteiligen, wobei die anderen unternehme-
rischen Tätigkeiten ausgeschlossen bleiben. So bleiben
zum Beispiel diejenigen italienischen Unternehmen von
den eventuellen Vorteilen der Regelung ausgeschlossen,
die ihre Produkte ausschließlich auf dem italienischen
Markt absetzen, die Dienstleistungen erbringen oder Pro-
dukte anbieten, die sich nicht für eine Ausstellung auf
Messen eignen sowie diejenigen, die nur an Messen inner-
halb Italiens teilnehmen.

(12) Darüber hinaus ist die Kommission der Ansicht, dass die
Regelung den italienischen Unternehmen, die an besagten
Messen und Ausstellungen im Ausland teilnehmen, einen
Vorteil verschafft, der ihre Marktposition gegenüber ihren
ausländischen Wettbewerbern stärkt, und zwar sowohl
gegenüber ausländischen Unternehmen, die mit diesen
Unternehmen auf dem italienischen Markt und auf Aus-
landsmärkten in Wettbewerb stehen als auch gegenüber
ausländischen Wettbewerbern, die in Italien niedergelas-
sen sind und im Wettbewerb mit den Begünstigten auf
dem italienischen Markt stehen.
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(13) Schließlich vertritt die Kommission die Auffassung, dass
der selektive Charakter der gewährten Steuererleichterung
nicht mit der Beschaffenheit oder der Struktur des italie-
nischen Steuersystems zu rechtfertigen ist und auch kei-
nen Ausgleich für eventuelle Ausgaben leistet, die auf-
grund der Teilnahme an solchen Messen im Ausland an-
gefallen sind, da die Beihilfe nicht als Ausgleich für eine
spezifische steuerliche Belastung oder finanzielle Auflage
im Ausland gewährt wird. Außerdem scheint auch keine
der Ausnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 2 und 3 EG-
Vertrag zur Anwendung zu gelangen. Die Vorteile wer-
den für Ausgaben gewährt, die auch nicht für Beihilfen
im Sinne der Gruppenfreistellungsverordnungen oder an-
derer Rahmenbestimmungen der Gemeinschaft in Frage
kommen. Was insbesondere die Gruppenfreistellungsver-
ordnung bezüglich der Beihilfen für KMU anbelangt, sind
Beihilfen für die Teilnahme an Messen nur dann zulässig,
wenn sie nicht mehr als 50 % der abzugsfähigen Kosten
ausmachen und sich auf die erstmalige Teilnahme eines
KMU an einer bestimmten Messe oder Ausstellung be-
ziehen, während der hier gewährte Steuervorteil sämtliche
Unternehmen und sämtliche Kosten der Teilnahme an
jedweder Messe oder Ausstellung im Ausland betrifft.

IV. BEMERKUNGEN ITALIENS

(14) Auf die von der Kommission mit Schreiben vom 18.
März 2004 über die Einleitung des Verfahrens vorgenom-
mene Beurteilung hin haben die italienischen Behörden
im Wesentlichen drei Bemerkungen abgegeben, um deut-
lich zu machen, dass bei der Anwendung der Beihilfe-
regelung auf die potenziellen Begünstigten der verschie-
denen Handelssektoren nicht diskriminierend vorgegan-
gen wird, sondern dass die Maßnahme von allgemeiner
Tragweite ist und sämtlichen Handelsunternehmen zur
Verfügung steht.

(15) So ist die Maßnahme nach Auffassung der italienischen
Behörden erstens unterschiedslos auf alle Wirtschaftssek-
toren anwendbar und sämtlichen Unternehmen zugäng-
lich, die in Italien der Körperschaftssteuer unterliegen,
unter der Voraussetzung, dass ihnen Kosten für ihre Teil-
nahme an Messen im Ausland entstehen. Darüber hinaus
betonen die italienischen Behörden, dass besagte Steuer-
erleichterungen auch Unternehmen gewährt werden, die
eine ständige Niederlassung im Ausland haben. Ferner
bemerken die italienischen Behörden, dass die Steuerer-
leichterungen an die Kosten gebunden sind, die mit der
Teilnahme an Messen und Ausstellungen im Ausland an-
fallen, und daher keine unverhältnismäßigen Steueran-
reize bilden. Die italienischen Behörden sind der Ansicht,
dass die Regelung keineswegs die Teilnahme an Messen
im Ausland als eigenständige gewerbliche Tätigkeit för-
dert, sondern einen Anreiz darstellt, der allen Unterneh-
men gewährt werden kann, die die italienische Regierung
im Sinne der Ziele der allgemeinen Wirtschaftspolitik zur
Teilnahme an Messen ermutigen möchte. Schließlich stel-
len die italienischen Behörden klar, dass die Steuererleich-
terung auch Unternehmen mit einer ständigen Niederlas-
sung im Ausland zugute kommt, soweit für die Ausgaben

für die Teilnahme an Messen und Ausstellungen die
Hauptniederlassung des Unternehmens in Italien auf-
kommt.

(16) Zweitens vertreten die italienischen Behörden die An-
sicht, dass die Maßnahme nicht die nicht im Export täti-
gen Unternehmen benachteiligt, sondern dass sie im Ge-
genteil einen Anreiz für diese Unternehmen darstellt, die
Teilnahme an solchen Messen in Erwägung zu ziehen.
Falls ein Unternehmen in einem Sektor tätig ist, in dem
Güter hergestellt oder Dienstleistungen erbracht werden,
die nicht vermarktbar und exportierbar sind, steht es
auch nicht im Wettbewerb mit denjenigen Unternehmen,
die in den Sektoren tätig sind, in denen diese Güter oder
Dienstleistungen produziert werden.

(17) Drittens weisen die italienischen Behörden darauf hin,
dass die Maßnahme erst seit einem Jahr in Kraft ist
und damit die den an Messen im Ausland teilnehmenden
Unternehmen gewährten Vorteile keine maßgebliche Ver-
zerrung der Funktionsweise des Binnenmarkts bewirkt
haben können.

V. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

1. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

(18) Im Anschluss an die Erwägung der von den italienischen
Behörden vorgetragenen Bemerkungen bestätigt die Kom-
mission ihren Standpunkt, den sie bereits in ihrem
Schreiben vom 18. März 2004 über die Einleitung des
förmlichen Verfahrens zum Ausdruck gebracht hatte, wo-
nach die vorliegende Regelung eine staatliche Beihilfe dar-
stellt, da sie den Kriterien entspricht, die in Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag für einen derartigen Fall vorgesehen
sind.

(19) Erstens: Damit eine Maßnahme als Beihilfe betrachtet
werden kann, muss sie den Begünstigten einen Vorteil
verschaffen, der zu einer Reduzierung der Kosten führt,
die diesen normalerweise im Rahmen der Ausübung ihrer
gewerblichen Tätigkeit entstanden wären. Sämtliche ita-
lienischen Unternehmen unterliegen der Körperschafts-
steuer, die sich anhand des Nettogewinns errechnet, der
sich wiederum aus der Differenz zwischen Bruttoeinnah-
men und Betriebskosten wie in der Rechnungslegung auf-
geführt ergibt. Mit der Regelung wird den Begünstigten
ein wirtschaftlicher Vorteil in Form einer Verringerung
des zu versteuernden Einkommens in Höhe des Betrags
der Kosten eingeräumt, die ihnen durch die Teilnahme an
Messen im Ausland entstanden sind, und der noch zur
gewöhnlichen Abzugsfähigkeit von den Bruttoerlösen des
Unternehmens hinzukommt, die aus steuerrechtlichen
Gründen gewährt wird. Ein begünstigtes Unternehmen,
dem derartige Kosten entstehen, nimmt in der Bilanz
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eine negative Berichtigung vor, was zu einer Verringe-
rung der Körperschaftssteuerlast für das Unternehmen
im laufenden Finanzjahr führt. Der Vorteil schlägt sich
letztendlich in einer geringeren Steuerzahlung für das
betreffende Finanzjahr nieder, was dem Begünstigten ei-
nen entsprechenden finanziellen Vorteil verschafft.

(20) In seinen Bemerkungen weist Italien darauf hin, dass die
vorliegende Regelung den Begünstigten keine bedeuten-
den Wettbewerbsvorteile verschafft, da sich die Wirkung
auf die tatsächlich angefallenen Kosten beschränkt und
hier die gleichen Mechanismen zur Anwendung kom-
men, wie sie auch für andere abzugsfähige Kostenele-
mente des italienischen Körperschaftssteuerrechts (TUIR)
gelten.

(21) Die Kommission ist jedoch der Ansicht, dass die Abzugs-
fähigkeit der Kosten — wie auch von den italienischen
Behörden anerkannt — noch zusätzlich zur gewöhnli-
chen aus steuerrechtlichen Gründen gewährten Absetz-
barkeit hinzukommt und daher als ein Vorteil zu be-
trachten ist, der zu einer Verringerung der Steuerlast
der in Italien körperschaftssteuerpflichtigen Unternehmen
führt. Daher bekräftigt die Kommission ihre Einschät-
zung, wonach die Regelung den Begünstigten einen wirt-
schaftlichen und finanziellen Vorteil in Form einer Ver-
ringerung des in Italien zu versteuernden Einkommens
verschafft.

(22) Zweitens muss der Vorteil vom Staat oder mittels staat-
licher Ressourcen gewährt werden. Da Italien keine Ein-
wände vorgebracht hat, bestätigt die Kommission ihre
Beurteilung im Zusammenhang mit der Einleitung des
förmlichen Verfahrens, wonach der Vorteil dem Staat
zuzuordnen ist, da er in Form eines Verzichts auf das
Körperschaftssteueraufkommen besteht, das normaler-
weise dem italienischen Staatshaushalt zufließt.

(23) Drittens muss es sich um eine spezifische oder selektive
Maßnahme in dem Sinne handeln, dass sie nur „be-
stimmte Unternehmen oder Produktionszweige“ begüns-
tigt. Die italienischen Behörden behaupten im Wesentli-
chen, dass die Maßnahme sämtlichen Unternehmen zu-
gänglich ist, die in Italien steuerpflichtig sind und be-
stimmte Investitionen vornehmen, die die italienische Re-
gierung im Sinne der Ziele der allgemeinen Wirtschafts-
politik mit dieser Regelung fördern möchte.

(24) Nach sorgfältiger Analyse bestätigt die Kommission, dass
die in Italien eingeführte zusätzliche steuerliche Abzugs-
fähigkeit eine spezifische Maßnahme darstellt, die nur
den Unternehmen zugute kommt, denen bestimmte ab-
zugsfähige Ausgaben im Zusammenhang mit ihrer Teil-
nahme an Messen im Ausland entstehen, und andere
Unternehmen ausschließt, die sich nicht an solchen Mes-
sen beteiligen. Auch wenn die Regelung im Prinzip allen
Unternehmen offen steht, die auf freiwilliger Basis an
Messen im Ausland teilnehmen, begünstigt sie doch ef-
fektiv nur diejenigen Unternehmen, die in der Ausfuhr-
wirtschaft tätig sind, und ist anderen Unternehmen aus
anderen Wirtschaftssektoren nicht zugänglich. Nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs handelt es
sich bei den Vorteilen, die Unternehmen im Exportsektor
aufgrund der ihnen durch solche Tätigkeiten entstehen-
den Kosten gewährt werden, um eine selektive Maß-
nahme (4).

(25) Die Kommission kann den Argumenten der italienischen
Behörden nicht zustimmen, wonach die Unternehmen,
die keiner gewerblichen oder ausfuhrorientierten Tätigkeit
nachgehen, nicht mit denjenigen verglichen werden
könnten, die einer solchen gewerblichen Tätigkeit nach-
gehen, und wonach es sich um eine allgemeingültige
Regelung handeln soll. Die Kommission ist vielmehr
der Ansicht, dass aufgrund des Vorteils der Abzugsfähig-
keit bestimmter Ausgaben vom zu versteuernden Ein-
kommen, der nur den Unternehmen gewährt wird, die
im Exportgeschäft tätig sind, und der noch zusätzlich zur
allgemeinen steuerrechtlichen Abzugsfähigkeit gewährt
wird, die Maßnahme nicht als allgemeingültig betrachtet
werden kann. Außerdem weist die Kommission mit
Nachdruck darauf hin, dass die italienischen Behörden
nicht nachgewiesen haben, dass die Maßnahme aufgrund
der Beschaffenheit oder der Struktur des Steuersystems
gerechtfertigt ist. Auf jeden Fall stehen die den Begünstig-
ten gewährten Vorteile nicht mit der internen Logik des
italienischen Steuersystems in Einklang und müssen als
vorübergehende Ausnahmeregelung betrachtet werden.

(26) Die Kommission bestätigt, dass die Regelung ihrer An-
sicht nach als spezifische Maßnahme zu betrachten ist, da
sie zum Beispiel nur die Unternehmen begünstigt, die im
Ausfuhrsektor tätig sind, und somit „Ausstellungen ihrer
Produkte“ auf Messen im Ausland vornehmen, und dies
im Gegensatz zu Unternehmen, die Dienstleistungen er-
bringen, oder zu Unternehmen, die mit Gütern handeln,
die sich nicht zur Ausstellung auf Messen eignen oder zu
Unternehmen, die nur an lokalen Messen teilnehmen.
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(27) Darüber hinaus bekräftigt die Kommission ihre anfängli-
chen Zweifel, ob wirklich sämtliche in Italien steuer-
pflichtigen Unternehmen Anspruch auf die gleichen Vor-
teile haben, wenn sie im Ausland an Messen teilnehmen.
Die italienischen Behörden haben bestätigt, dass zu den
durch den Anreiz begünstigten Aufwendungen auch sol-
che Kosten zählen, die einem italienischen Unternehmen
mit einer ständigen Niederlassung im Ausland entstehen,
das damit gemäß Artikel 162 des italienischen Körper-
schaftssteuerrechts (TUIR) unabhängig vom Hauptsitz des
Unternehmens und von den Besteuerungsabkommen mit
dem Land wird, in dem es die ständige Niederlassung
unterhält.

(28) Italien behauptet jedoch, dass die Vorteile der Maßnahme
nur dann zur Anwendung kommen, wenn die entspre-
chenden Aufwendungen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe b des Gesetzesdekrets DL 269/2003 von einem
italienischen Begünstigten vorgenommen wurden. Damit
wären die ständigen Niederlassungen oder Zweigstellen
italienischer Unternehmen im Ausland gezwungen, die
entsprechenden Ausgaben unmittelbar dem Hauptsitz
des Unternehmens in Italien anzulasten, um in den Ge-
nuss der steuerlichen Abzugsfähigkeit zu gelangen, was
de facto den Vorteil einer ständigen Niederlassung von in
Italien ansässigen Unternehmen im Ausland wieder zu-
nichte macht. Daher kommt die Kommission auch aus
diesem Grund zu dem Schluss, dass die Regelung nicht
allen in Italien steuerpflichtigen Unternehmen in gleicher
Weise zugänglich zu sein scheint.

(29) Schließlich muss die Maßnahme mit Auswirkungen auf
den Wettbewerb und auf den Handel zwischen den Mit-
gliedstaaten verbunden sein. Italien behauptet im Wesent-
lichen, dass die Maßnahme keinerlei Auswirkungen auf
den Wettbewerb hat, bzw. dass ihre Auswirkungen auf
den Wettbewerb angesichts der kurzen Bestandszeit der
Maßnahme nicht von Bedeutung sind.

(30) Angesichts der Wirkung der Maßnahme bestätigt die
Kommission ihre zum Zeitpunkt der Einleitung des förm-
lichen Verfahrens vorgenommene Beurteilung. Nach der
konsolidierten Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs (5) ist es zur Verfälschung des Wettbewerbs
aufgrund einer bestimmten Maßnahme ausreichend,
wenn der Begünstigte der Beihilfe im Wettbewerb zu
anderen Unternehmen auf dem Wettbewerb geöffneten
Märkten steht. Insbesondere bekräftigt die Kommission,
dass die vorliegende Maßnahme den Wettbewerb und
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten verfälscht, da
die Ziele und Wirkungen der Maßnahme ganz spezifisch
die Verbesserung der Handelsbedingungen der Begünstig-

ten bei der Ausfuhr ihrer Güter auf Auslandsmärkte be-
treffen und damit unmittelbar den Unternehmen zugute
kommen, die im internationalen Handel einschließlich
des innergemeinschaftlichen Handels tätig sind. Darüber
hinaus können Beihilfen zur Exporttätigkeit außerhalb
der Gemeinschaft auch Auswirkungen auf den innerge-
meinschaftlichen Handel haben und den Wettbewerb in-
nerhalb der Gemeinschaft verfälschen (6).

(31) Die Kommission kann sich der Argumentation zugunsten
einer begrenzten Auswirkung der Regelung auf den Wett-
bewerb nicht anschließen, da mit der kurzen Bestands-
dauer der Regelung von erst einem Jahr nicht ausge-
schlossen ist, dass es sich um erhebliche Beträge handelt,
die auf bestimmten Märkten bedeutende Auswirkungen
haben können. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es
sich bei den Begünstigten um Großunternehmen handelt,
die gewöhnlich an zahlreichen Messen teilnehmen. Da
die Beihilfe außerdem nicht auf einen absoluten Höchst-
betrag begrenzt ist, kann es sich um erhebliche Beihilfe-
beträge handeln. Auf jeden Fall wäre auch eine Begren-
zung der Beihilfe nicht hinreichend, um die Möglichkeit
der Verfälschung des Wettbewerbs und des Handels zwi-
schen den Mitgliedstaaten auszuschließen.

(32) Außerdem lässt sich durchaus vermuten, dass es die
kurze Bestandsdauer der Maßnahme den Unternehmen,
die normalerweise nicht an Messen teilnehmen, nicht ge-
stattet, in den Genuss der damit verbundenen Vorteile zu
gelangen, insbesondere wenn diese Unternehmen vor der
Entscheidung stehen, ob sie auf einen neuen Markt vor-
stoßen sollen oder nicht. Daher scheint die Maßnahme
hauptsächlich denjenigen Unternehmen zugute zu kom-
men, die bereits üblicherweise an Messen teilnehmen,
einschließlich der Unternehmen, deren Hauptgeschäftsziel
spezifisch in der Organisation und im Management von
Ausstellungen von Produkten auf Messen besteht, und die
damit überproportional von den Steuervorteilen profitie-
ren würden, da sie nicht ausdrücklich von der Anwen-
dung des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes-
dekrets DL 269/2003 ausgeschlossen sind.

2. Rechtmäβigkeit der Regelung

(33) Die italienischen Behörden haben die Regelung ohne vor-
herige Unterrichtung der Kommission durchgeführt und
damit ihre Verpflichtungen nach Artikel 88 Absatz 3 EG-
Vertrag nicht eingehalten. Da es sich dabei um eine staat-
liche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Ver-
trag handelt und sie ohne vorherige Genehmigung der
Kommission zur Anwendung gekommen ist, handelt es
sich um eine rechtswidrig gewährte Beihilfe.
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(5) Siehe zum Beispiel Urteil des Gerichts erster Instanz vom 30. April
1998 in der Rechtssache T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften, Slg. 1998, S. II-717.

(6) Urteil des Gerichtshofes vom 21. März 1990 in der Rechtssache
C-142/87 Königreich Belgien/Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, Slg. 1990, S. I-959.



3. Vereinbarkeit

(34) Sofern es sich bei der vorliegenden Maßnahme um eine
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag handelt, ist ihre Vereinbarkeit mit dem Gemein-
samen Markt anhand der Ausnahmeregelungen gemäß
Artikel 87 Absatz 2 und Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag
zu bewerten.

(35) Die italienischen Behörden haben die Beurteilung der
Kommission in ihrem Schreiben vom 18. Februar 2004
über die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens nicht
ausdrücklich beanstandet, wonach im vorliegenden Fall
keine der Ausnahmeregelungen nach Artikel 87 Absätze
2 und 3 EG-Vertrag zur Anwendung kommen kann,
wodurch staatliche Beihilfen als mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar betrachtet werden können. Daher bestä-
tigt die Kommission ihre Einschätzung, die bereits unter
den Punkten 25 bis 32 ihres Schreibens vom 18. März
2004 zum Ausdruck gekommen war.

(36) Die mit dieser Maßnahme verbundenen Vorteile werden
für Ausgaben gewährt, für die aufgrund der Gruppen-
freistellungsverordnungen oder anderer Rahmenbestim-
mungen der Gemeinschaft keine Beihilfen gewährt wer-
den dürfen. Was insbesondere die Teilnahme an Messen
anbelangt, heißt es in der Verordnung (EG) Nr. 69/2001
der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-
Beihilfen (*) (7) (Artikel 5 Buchstabe b, dass Beihilfen für
die Teilnahme an Messen nur dann zulässig sind, wenn
sie 50 % der abzugsfähigen Kosten bei erstmaliger Teil-
nahme eines KMU an einer bestimmten Messe oder Aus-
stellung nicht überschreiten, während der hier gewährte
Steueranreiz sämtliche Unternehmen und sämtliche Kos-
ten der Teilnahme an jedweder Messe im Ausland betrifft.

(37) Die in Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag vorgesehenen
Ausnahmen für Beihilfen sozialer Art an einzelne Ver-
braucher, für Beihilfen zur Behebung von Schäden, die
durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche
Ereignisse entstanden sind und für Beihilfen, die für die
Wirtschaft bestimmter Regionen der Bundesrepublik
Deutschland gewährt werden, kommen in diesem Fall
ebenso wenig in Betracht.

(38) Ebenso wenig ist die Ausnahme nach Artikel 87 Absatz
3 Buchstabe a EG-Vertrag anwendbar, die die Genehmi-
gung von Beihilfen vorsieht, die zur Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung von Gebieten gewährt werden,
in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist
oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht.

(39) Desgleichen kann die Regelung weder als ein wichtiges
Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse be-
trachtet werden, noch dient sie zur Behebung einer be-
trächtlichen Störung des Wirtschaftslebens in Italien, wie
dies in Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag vor-
gesehen ist. Genauso wenig dient sie der Förderung der
Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EG-Vertrag.

(40) Abschließend ist die Regelung im Lichte von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag zu bewerten. Dieser
Artikel sieht die Genehmigung von Beihilfen vor, die
zur Erleichterung der Förderung der Entwicklung gewis-
ser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete vorgesehen
sind, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer
Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwi-
der läuft. Die mit dieser Regelung gewährten Steuerer-
leichterungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang
mit bestimmten Investitionen zur Schaffung von Arbeits-
plätzen oder bestimmten Vorhaben. Sie stellen lediglich
eine Verringerung der Belastungen dar, die die beteiligten
Unternehmen im Laufe ihrer normalen Ausfuhrtätigkeit
zu tragen haben und sind daher als staatliche Betriebs-
beihilfen im Zusammenhang mit Ausfuhren zu betrach-
ten. Gemäß der unveränderten Praxis der Kommission
sind derartige Beihilfen als nicht mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar zu betrachten.

(41) Darüber hinaus weist die Kommission darauf hin, dass
selbst für den Fall, dass die Regelung nachweislich die
Entwicklung bestimmter Wirtschaftstätigkeiten wie die
Internationalisierung der italienischen Unternehmen er-
leichtert und dies eine entsprechende Zunahme des Han-
delsvolumens zur Folge hätte, die Kommission nicht aus-
schließen könnte, dass die entsprechenden Auswirkungen
auf den innergemeinschaftlichen Handel dem gemeinsa-
men Interesse zuwider laufen könnten.

VI. SCHLUSSFOLGERUNGEN

(42) Die Kommission stellt fest, dass die mit der vorliegenden
Maßnahme gewährten Steuererleichterungen eine staatli-
che Betriebsbeihilfe darstellen, auf die keine der vorge-
sehenen Ausnahmen anwendbar ist, und die damit mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist. Darüber hi-
naus ist sie der Ansicht, dass Italien die Maßnahme
rechtswidrig in Kraft gesetzt hat.
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(*) Dieser Satzteil enthält einen sachlichen Fehler. Er muss lauten: „Was
insbesondere die Teilnahme an Messen anbelangt, heißt es in der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar
2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
kleine und mittlere Unternehmen ...“. Die Verordnung ist auf Seite
33 und nicht, wie in Fußnote 7 irrtümlich angegeben, auf Seite 1
des Amtsblatts L 10 vom 13.1.2001 abgedruckt.

(7) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 1.



(43) Wird festgestellt, dass eine rechtswidrig gewährte staat-
liche Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
ist, hat dies zwangsläufig zur Folge, dass die Beihilfe von
den Begünstigten zurückzufordern ist. Durch die Rück-
forderung der Beihilfe wird die Wettbewerbsposition im
Rahmen des Möglichen wieder hergestellt, die vor der
Gewährung der Beihilfe bestand.

(44) Auch wenn das Verfahren kurz nach Ende des ersten
Finanzjahrs, in dem die Regelung ihre Wirkung entfaltete,
bereits abgeschlossen war, d. h. noch bevor die Steuer-
zahlung der meisten Begünstigten endgültig feststand,
kann die Kommission nicht ausschließen, dass die Unter-
nehmen bereits in den Genuss der Beihilfe, beispielsweise
in Form von geringeren Steuervorauszahlungen für das
laufende Finanzjahr gekommen sein könnten. Die Kom-
mission stellt fest, dass die italienischen Behörden auf-
grund der Einleitung des förmlichen Verfahrens die po-
tenziell von der Beihilferegelung Begünstigten öffentlich
auf die möglichen Folgen hingewiesen haben, falls die
Kommission zu der Feststellung gelangen sollte, dass
die Maßnahme eine mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbare Beihilfe darstellt. Um die den Begünstigten even-
tuell bereits gewährten Beihilfen wieder zurückzufordern,
hält es die Kommission jedoch für erforderlich, dass Ita-
lien die potenziellen Begünstigten der Regelung innerhalb
von zwei Monaten nach dieser Entscheidung auffordert,
die Beiträge zusammen mit den inzwischen angefallenen
Zinsen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der
Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 EG-Ver-
trag (8) zurückzuzahlen. Insbesondere wenn die Beihilfe
in Form einer Ermäßigung für im laufenden Finanzjahr
fällige Steuerzahlungen gewährt wurde, hat Italien den
gesamten fälligen Steuerbetrag mit der letzten für 2004
vorgesehenen Zahlung zu erheben. Die Rückzahlung
muss auf jeden Fall spätestens am Ende des ersten Steuer-
jahres nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der vorlie-
genden Entscheidung abgeschlossen sein.

(45) Italien hat der Kommission unter Verwendung des im
Anhang dieser Entscheidung beiliegenden Fragebogens
die Liste der beteiligten Begünstigten vorzulegen und
klar anzugeben, welche Maßnahmen für eine unverzüg-
liche und wirksame Rückforderung der rechtswidrig ge-
währten staatlichen Beihilfen geplant bzw. bereits ergrif-
fen wurden. Spätestens zwei Monate nach dieser Ent-
scheidung müssen der Kommission ferner sämtliche Un-
terlagen vorliegen, aus denen hervorgeht, dass das Ver-
fahren der Rückforderung gegenüber den Begünstigten
der rechtswidrig gewährten Beihilfen eingeleitet wurde
(etwa Rundschreiben, Einziehungsanordnungen usw.).

(46) Diese Entscheidung betrifft die Beihilferegelung als solche
und ist einschließlich der Rückforderung der im Rahmen

dieser Regelung gewährten Beihilfen unverzüglich auszu-
führen. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus,
dass sämtliche oder ein Teil der gewährten Beihilfen in
Einzelfällen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
betrachtet werden können, insbesondere im Lichte von
Artikel 5 Buchstabe b der Gruppenfreistellungsverord-
nung für Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilferegelung in Form von Steueranreizen zugunsten von
Unternehmen, die im Ausland an Messen teilnehmen, die Italien
gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzesdekrets DL
269/2003 unter Verstoß gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
rechtswidrig gewährt hat, ist mit dem Gemeinsamen Markt un-
vereinbar.

Italien wird aufgefordert, die in Artikel 1 genannte Beihilferege-
lung aufzuheben.

Artikel 2

(1) Italien ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um die in
Artikel 1 genannte, rechtswidrig zur Verfügung gestellten Bei-
hilfen von den Empfängern zurückzufordern.

Die Wiedereinziehung erfolgt unverzüglich nach den im natio-
nalen Recht vorgesehenen Verfahren.

(2) Falls die Beihilfe bereits in Form von verringerten Steuer-
vorauszahlungen für das laufende Finanzjahr gewährt wurde,
erhebt Italien den gesamten fälligen Steuerbetrag mit der Ab-
schlusszahlung für das Jahr 2004.

In allen anderen Fällen erhebt Italien die fälligen Steuern spä-
testens am Ende des ersten Finanzjahrs nach dem Zeitpunkt der
Bekanntgabe dieser Entscheidung.

(3) Die zurückzufordernden Beihilfen umfassen Zinsen von
dem Zeitpunkt an, ab dem die rechtswidrige Beihilfe den Emp-
fängern zur Verfügung stand, bis zu ihrer tatsächlichen Rück-
zahlung. Die Zinsen sind in Einklang mit den Bestimmungen
der Artikel 9, 10 und 11 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 zu
berechnen.
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Artikel 3

Italien teilt der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach
der Bekanntgabe dieser Entscheidung unter Verwendung des im
Anhang dieser Entscheidung beiliegenden Fragebogens die Maß-
nahmen mit, die getroffen wurden, um der Entscheidung nach-
zukommen.

Ferner hat Italien innerhalb derselben Frist

a) alle von der Beihilferegelung gemäß Artikel 1 Begünstigten
aufzufordern, die rechtswidrig gewährten Beihilfen zusam-
men mit den dafür angefallenen Zinsen zurückzuzahlen;

b) sämtliche Unterlagen vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass
das Verfahren zur Rückforderung der rechtswidrig gewährten
Beihilfen gegenüber den Begünstigten eingeleitet wurde.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 14. Dezember 2004

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Angaben zur Durchführung der Entscheidung der Kommission über die staatliche Beihilferegelung C 12/2004 —

Italien — Steueranreize zugunsten von Unternehmen, die im Ausland an Messen teilnehmen

1. Gesamtzahl der Begünstigten und Gesamtbetrag der zurückzufordernden Beihilfe

1.1 Genaue Angaben dazu, wie der von dem einzelnen Beihilfeempfänger zurückzufordernde Betrag berechnet wird:

— Hauptbetrag

— Zinsen.

1.2 Gesamtbetrag der nach der Regelung rechtswidrig gewährten Beihilfe, die zurückgefordert werden muss (Brutto-
subventionsäquivalent, Preise in …).

1.3 Gesamtzahl der Begünstigten, von denen die nach der Regelung rechtswidrig gewährte Beihilfe zurückgefordert
werden muss.

2. Geplante und bereits getroffene Maßnahmen zur Rückforderung der Beihilfe

2.1 Ausführliche Beschreibung der geplanten und bereits getroffenen Maßnahmen, um die Beihilfe sofort und tatsäch-
lich zurückzufordern. Gegebenenfalls ist auch die Rechtsgrundlage der getroffenen/geplanten Maßnahmen anzu-
geben.

2.2 Frist für die Rückforderung der Beihilfe.

3. Angaben zu den einzelnen Beihilfeempfängern

Genaue Angaben zu den einzelnen Beihilfeempfängern, von denen eine nach der Regelung rechtswidrig gewährte
Beihilfe zurückzufordern ist, sind in der nachstehenden Übersicht mitzuteilen.

Name des Begünstigten
Betrag der rechtswidrig gewährten

Beihilfe (*)
Währung: …

Erstattete Beträge (°)
Währung: …

(*) Betrag der dem Begünstigten zur Verfügung gestellten Beihilfe (in Bruttosubventionsäquivalent; in Preisen von …).
(°) Erstattete Bruttobeträge (einschließlich Zinsen).
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